
Textliche Festsetzungen 
 

1. In den Mischgebieten sind Gartenbaubetriebe, Tankstellen und 
Vergnügungsstätten nicht zulässig. 

2. In den Gewerbegebieten GE1 und GE2 sind Tankstellen und Vergnügungsstätten 
nicht zulässig. 

3. Im Gewerbegebiet GE2 sind Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude sowie 
Einzelhandelsbetriebe nicht zulässig. 

4. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans ist die Verwendung von Erdgas oder 
Heizöl EL als Brennstoff zugelassen. Die Verwendung anderer Brennstoffe ist 
dann zulässig, wenn sichergestellt ist, dass die Emissionswerte von 
Schwefeldioxid (SOx), Stickstoffoxid (NOx) und Staub in Kilogramm Schadstoff 
pro Tera Joule Energiegehalt (kg/TJ) des eingesetzten Brennstoffes vergleichbar 
höchstens denen von Heizöl EL entsprechen. 

5. Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Gegenstand der Festsetzung. 
6. Die Fläche A ist mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der 

zuständigen Unternehmensträger zu belasten. 
7. Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans treten alle bisherigen Festsetzungen 

und baurechtlichen Vorschriften, die verbindliche Regelungen der in § 9 Abs. 1 
des Baugesetzbuchs bezeichneten Art enthalten, außer Kraft. 

8. In den Mischgebieten sind Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, 
gesundheitliche und sportliche Zwecke sowie Versammlungsstätten nur 
ausnahmsweise zulässig. 

9. In den Gewerbegebieten sind Anlagen für sportliche Zwecke sowie 
Versammlungsstätten nur ausnahmsweise zulässig. 

Bebauungspläne XIV-185da und XIV-185da-1


